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Beschlussvorschlag:

<<319/2011/VIII Erstellung einer "Prioritätenl>> <<BeschlText Beginn>>

1.
Der Gemeindevertretung ist ein Entwurf einer „Prioritätenliste Straßensanierung“ vorzulegen, der die notwendigen Maßnahmen für 2011–2016 darstellt, mit der Zielsetzung, die kommunale Infrastruktur zu erhalten.
Der Plan soll die ermittelten Bedarfe mit Erläuterungen, deren Dringlichkeit, die voraussichtlichen Kosten und die mögliche Finanzierung beinhalten.


2.
Die Mittel aus dem Sofortprogramm des Landes Hessen sind umgehend anzufordern und einzusetzen.


3.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind jährlich zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 100.000 Euro für die Sanierung von Straßen im Gemeindegebiet einzustellen.


4.
Alle Straßen, die mit Öko-Pflaster versehen sind, werden ohne eine Kostenbeteiligung der Anlieger zu saniert, da die Qualität des verbauten Materials nicht ausreichend war.


5.
Der Plan soll nach weiterem Beschluss der Gemeindevertretung als Planungsgrundlage für die Verwaltung dienen und eine Transparenz für die Einwohner herstellen.


6.
Die anliegenden Bürgerinnen und Bürger sind in die Planungen frühzeitig mit einzubeziehen.
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Antragsbegründung:

<<319/2011/VIII Erstellung einer "Prioritätenl>> <<SachText Beginn>>

In allen Gemeindeteilen gibt es viele beschädigte Straßen, die teilweise seit einigen Jahren immer wieder aufwändig provisorisch repariert werden. Die Sanierung oder Teilsanierung dieser Straßen bzw. Straßenbeläge ist für jeden Nutzer eine Steigerung der Verkehrssicherheit und besonders für die Anwohner eine Steigerung der Wohnqualität. Bei der Sanierung bzw. Erneuerung müssen die Vorschriften für die barrierefreie Nutzung der Verkehrsflächen berücksichtigt werden.
<<319/2011/VIII Erstellung einer "Prioritätenl>> <<SachText Ende>>
Mit freundlichen Grüßen

gez. Sven Holzhauer

Fraktionsvorsitzender

